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Da der Kaiser nicht persönlich anwesend sein kann, 
ernennt er den Statthalter Schönkirchen, Leonhard von 
Harrach zu Rorau, oberster Erbstallmeister in 
Österreich, und Joseph Zappel, niederösterreichischen 
Kanzler zu seinen Vertretern auf dem Landtag. 

 
( Schlossarchiv Sprinzenstein Schachtel 22: 1571 – 1574  undatiert )  
 
10.3.1571 Kaiser Maximilian II. schreibt von Prag an den 

Statthalter Schönkirchen: 
 

Die Stadt Wien hat eine Entschuldigung der 
Gehegebereiter eingeschickt. 
 
Demzufolge richten die Vogeljäger jenseits des 
Inzersbachs großen Schaden dadurch an, dass sie 
alles, was aus dem Gehege herüberkommt, fangen. 
 
Der Statthalter soll berichten, welche Landleute dort 
ansässig sind, damit man ihnen befehlen kann, das 
übermäßige Fangen der Hühner und Hähne durch ihre 
angestellten Vogelfänger einzustellen, ausgenommen 
das, was ihnen zu Recht zusteht. 
 
Gewöhnliche Bauern aber, die Vogeljagd auf eigene 
Rechnung betreiben, sollen die Gehegereiter innerhalb 
und außerhalb des Inzersbach pfänden und vertreiben, 
was der Statthalter diesen Reitern sofort befehlen soll. 

 
19.3.1571 Kaiser Maximilian II. schreibt von Prag an den 

Statthalter Schönkirchen: 
 

Der Kaiser lobt ihn, dass er sich unermüdlich darum 
bemüht, Geld für das Kriegswesen aufzutreiben. Falls 
er dafür für den Kaiser Bürgschaft leisten muss, wird 
das Geld selbstverständlich zurückgezahlt werden. 

 
19.3.1571  Der Statthalter Schönkirchen schreibt an den Kaiser: 
 

Er hat den Gehegereitern die nötigen Befehle wegen 
des Vogelfangs erteilt. 
 
Die angrenzenden Ländereien gehören der Kirche 
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